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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- STV-Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 

2017/012 

öffentlich  

Datum 
27.02.2017 

Aktenzeichen 
II.6 - 51.15.02 

Federführend: 
Frau Beckmann 

 
Betreff 
 
1. Änderungssatzung der Stadt Ahrensburg über die Benutzung ihrer 
Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen 
 

Beratungsfolge 

Gremium 

Datum Berichterstatter 

Sozialausschuss 14.03.2017  

Stadtverordnetenversammlung 27.03.2017 Frau Brandt 
 

Finanzielle Auswirkungen: X JA  NEIN 

Mittel stehen zur Verfügung:  JA  NEIN 

Produktsachkonto:  

Gesamtaufwand/-auszahlungen:  

Folgekosten:  

Bemerkung: 

Anteilig für 2017 ergeben sich insgesamt ca. 77.220 € Mehrerträge durch Elternbeiträge 
 
 

Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der 
Ausschüsse: 

 Statusbericht an zuständigen Ausschuss 

 Abschlussbericht bis 

X Berichterstattung nicht erforderlich 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Berechnung der Betriebskostenanteile pro Platz (Platzkosten) für die Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden 
Wirtschaftspläne und Planzahlen für das Kalenderjahr 2017 und wird, wie in Anlage 
1 dargestellt, auf Basis einer Mischkostenkalkulation für die Krippen- und Elementa-
rangebote ermittelt. Die Hortbeiträge werden gesondert kalkuliert gemäß Anlage 2. 

 
2. Für alle dargestellten Betreuungsangebote beträgt der Elternhöchstbeitrag 38 % 

der ermittelten Platzkosten. Die ermittelten und gerundeten Elternhöchstbeiträge 
werden, wie in Anlagen 1 und 2 dargestellt, zum 01.08.2017 beschlossen. 

 
3. Die beiliegende 1. Änderungssatzung der Stadt Ahrensburg über die Benutzung 

ihrer Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen wird be-
schlossen (Anlage 3). 

 
 



2 

Sachverhalt: 
 
Für die Mitfinanzierung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen haben die Personen-
sorgeberechtigten einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Kindertageseinrich-
tung zu leisten (§ 25 (3) Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Gemäß dieser gesetzlichen 
Vorgabe regelt die Stadt Ahrensburg durch Satzung die Höhe der angemessenen Eltern-
beiträge. 
Seit dem 01.08.2011 ist der Elternhöchstbeitrag durch Satzungsbeschluss auf 38 % der 
Platzkosten festgelegt. Der vom Kreis Stormarn festgesetzte Sozialbetrag beträgt 37,5 %. 
Im Falle eines Sozialstaffelausgleichs werden somit weitere 0,5 % der Platzkosten von der 
Stadt Ahrensburg getragen. 
 
In den vergangenen Jahren erfolgte die Berechnung der Elternhöchstbeiträge auf Grund-
lage der Rechnungsergebnisse des vorangegangenen Kalenderjahres. Anhand der Be-
triebskostenabrechnungen aller Kindertageseinrichtungen im Verbund wurden die Be-
triebskostenanteile pro Platz (Platzkosten) ermittelt und hieraus der Elternhöchstbeitrag für 
das kommende Kindergartenjahr berechnet. 
 
Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 werden alle Beiträge auf Basis der vorliegenden 
Wirtschaftspläne für das Jahr 2016 nach Planzahlen berechnet. Hierbei wurde der Auf-
wand für das Projekt Questo nicht berücksichtigt. 
 
Aufgrund der absehbaren Umorganisation des Hortbereichs ist es sinnvoll und zweckmä-
ßig, die Kosten für den Hortbereich einzeln und für die Krippen- und Elementarplätze ge-
meinsam zu kalkulieren.  
 
Bei dieser Umstellung wurde der Stundenschlüssel im Hortbereich für die Ermittlung des 
prozentualen Anteils entsprechend angepasst. Für den Mittagshort sind 2 Stunden, für den 
Dreiviertelhort 3 Stunden und für den Ganztagshort 4 Stunden festgelegt worden. Bisher 
wurden als Teiler 2,5 und 4,5 und 5,5 angesetzt. Daher ergibt sich auch für den Dreivier-
telhort eine monatliche Kostenersparnis, die zu Ungunsten des Mittagshortangebotes aus-
fällt. Damals wurden die Betreuung im Früh- und Spätdienst und die Ferienbetreuung, die 
bereits ab 7:30 Uhr/8:00 Uhr erfolgt, einkalkuliert und entsprechend festgelegt.  
 
Die Umstellung der Berechnungsgrundlage (von Rechnungsergebnis Vorjahr auf Planzahl 
aktuelles Jahr) entspricht im Hinblick auf den stetigen Ausbau der Betreuungsangebote, 
den zunehmend verlängerten Betreuungszeiten und der tariflichen Personalkostensteige-
rung den zu erwartenden Kosten. Zudem werden durch diese Beitragsermittlung die Per-
sonensorgeberechtigten für das aktuelle Angebot in Anspruch genommen. 
 
Auf Basis des beschlossenen prozentualen Elternhöchstbeitrags von 38 % ergeben sich 
zum 01.08.2017 neue Elternhöchstbeiträge. Die durchschnittliche Kostensteigerung des 
Elternbeitrages beträgt dabei ca. 5 %. Die Erhöhung erklärt sich insbesondere durch die 
überproportionale Vergütungsänderung bei dem pädagogischen Personal, den Ausbau 
von Betreuungsangeboten und die Ausweitung der Betreuungszeiten. 
Der Aufwand für das Projekt Questo ist nicht berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Auf-
wand für den 2-er Personalschlüssel nicht berücksichtigt, da dieser Aufwand zu 100 % 
durch Zuschüsse des Landes gedeckt wird.  
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Am 23.02.2017 hat der gemeinsame Ausschuss der Ahrensburger Kindertagesstätten 
über diese 1. Änderungssatzung diskutiert und wie folgt abgestimmt:  
 
Abstimmungsergebnis: 9 dafür 
 3 dagegen 
 7 Enthaltungen 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Michael Sarach 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Kalkulation für den Krippen- und Elementarbereich  
Anlage 2: Kalkulation für den Hortbereich 
Anlage 3: 1. Änderungssatzung der Stadt Ahrensburg über die Benutzung ihrer Kinder-

tageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen 
 
 
 


	Datum
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

